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1.  Geltungsbereich
 Diese Richtlinie gilt für das Heizelementstumpfschweißen von Ta-
feln nach DIN EN ISO 14632 und für das Heizelementstumpf-, 
Heizelementmuff en- und Heizwendelschweißen von Rohren, 
Formstücken sowie Sattelformstücken aus PE  1)  nach DIN 8074, 
8075, DIN EN 12201, DIN EN 1555, DIN EN ISO 15494, die zur 
Fortleitung von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoff en dienen. 

 Unter Beachtung der folgenden Anweisungen kann von einer Eig-
nung innerhalb der Schmelzmassefl ießrate MFR 2)  190/5 von 0,20 
bis 1,70 g/10 min ausgegangen werden. Für das Heizelement-
stumpfschweißen von Sattelformstücken sind Einschränkungen 
gemäß Abschnitt 4.2 zu beachten.  

 Bei abweichender Schmelzmassefl ießrate ist der Eignungsnach-
weis im Zeitstand-Zugversuch nach Richtlinie DVS 2203-4 bzw. 
Beiblatt 1 zu führen. 

2.  Allgemeine Anforderungen
 Die Qualität der Schweißverbindungen ist abhängig von der Qua-
lifi kation der Schweißer, der Eignung der verwendeten Maschinen 
und Vorrichtungen sowie der Einhaltung der Schweißrichtlinien. 
Die Schweißnaht kann durch zerstörungsfreie und/oder zerstören-
de Verfahren geprüft werden. 

 Die Schweißarbeiten sind zu überwachen. Art und Umfang der 
Überwachung muss zwischen den Vertragspartnern vereinbart 
werden. Es wird empfohlen, die Verfahrensdaten in Schweißpro-
tokollen (Muster siehe Anhang) oder auf Datenträgern zu doku-
mentieren. 

 Im Rahmen der Qualitätssicherung wird empfohlen, vor Aufnahme 
und während der Schweißarbeiten unter den gegebenen Arbeits-
bedingungen Probenähte herzustellen und zu prüfen. 

 Jeder Schweißer muss ausgebildet sein und einen gültigen Quali-
fi kationsnachweis besitzen. Das vorgesehene Anwendungsgebiet 
kann für die Art der Qualifi kation bestimmend sein. Für das Hei-
zelementstumpfschweißen von Tafeln sowie im Rohrleitungsbau 
gilt Richtlinie DVS 2212-1.  

 Das DVGW-Merkblatt GW 330 gilt sinngemäß als Qualifi kations-
nachweis für das Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen 
beim Bau von Gas- und Wasserleitungen. Für das Schweißen 
von Kunststoff en in der Hausinstallation gelten auch die Anforde-
rungen der DVS-Merkblätter 1905-1 und -2. Die zum Schweißen 
verwendeten Maschinen und Vorrichtungen müssen den Anfor-
derungen von Richtlinie DVS 2208-1 bzw. Richtlinie DVS 2208-1 
Beiblatt 1 entsprechen.  

3.  Maßnahmen vor dem Schweißen
3.1.  Voraussetzungen zum Schweißen 
 Der unmittelbare Schweißbereich ist vor ungünstigen Witterungs-
einfl üssen (z. B. Wind, Feuchtigkeitseinwirkung) zu schützen. 
Wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Vorwärmen, Einzelten, 
Beheizen) sichergestellt wird, dass zum Schweißen zulässige Be-
dingungen gegeben sind, darf – soweit der Schweißer nicht in der 
Handfertigkeit behindert wird – bei beliebiger Außentemperatur 
gearbeitet werden. Gegebenenfalls ist durch Herstellen von Pro-
beschweißungen unter den genannten Bedingungen ein zusätzli-
cher Nachweis zu führen (siehe Abschnitt 9). 

 Eine ungleichmäßige Erwärmung des Fügebereichs durch Son-
neneinstrahlung ist nicht zulässig und  kann z. B. durch Abdecken 
vermieden werden. Eine Abkühlung während des Schweißvorgan-
ges durch Luftzug ist zu vermeiden. Beim Schweißen von Rohren 
wird empfohlen, zusätzlich die Rohrenden zu verschließen.  

  PE-Rohre vom Ringbund sind unmittelbar nach dem Abrollen 
oval und gekrümmt. Das zu schweißende Rohrende ist vor dem 
Schweißen zu richten, z. B. durch vorsichtiges Anwärmen mit Hilfe 
eines Heißluftgebläses und/oder Verwendung einer geeigneten
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  1) Die Werkstoff bezeichnung ist als Oberbegriff  der Thermoplastgruppe zu verstehen und schließt die Typen PE 63, PE 80 und PE 100
ein. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Normung
  2) alte Bezeichnung MFI = Melt Flow Index

N
ac

hd
ru

ck
 u

nd
 K

op
ie

, a
uc

h 
au

sz
ug

sw
ei

se
, n

ur
 m

it 
G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

H
er

au
sg

eb
er

s

Bezug: DVS Media GmbH, Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf, Telefon (02 11) 15 91- 0, Telefax (02 11) 15 91- 150

DVS, Ausschuss für Technik, Arbeitsgruppe

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird als eine wichtige Erkenntnisquelle zur 
Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig 
ist. Eine Haftung des DVS und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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 Spann- bzw. Runddrückvorrichtung. Die Verbindungsfl ächen der 
zu schweißenden Teile dürfen nicht beschädigt und müssen frei 
von Verunreinigungen (z. B. Schmutz, Fett, Späne) sein. 

 Bei Rohren mit äußerem Schutzmantel sind die Herstelleranga-
ben zu beachten. 

3.2.  Reinigung 
 Für die Herstellung einwandfreier Schweißverbindungen ist die 
Sauberkeit und Fettfreiheit sowohl der Fügefl ächen als auch der 
Werkzeuge und Heizelemente von entscheidender Bedeutung. 

3.2.1.  Reinigungsmittel 
 Die Reinigungsfl üssigkeit oder damit bereits werksseitig befeuch-
tete Tücher in einer verschließbaren Kunststoff box muss aus ei-
nem 100 % verdampfenden Lösungsmittel bestehen, z. B. aus 99 
Teilen Ethanol mit einem Reinheitsgrad von 99,8 % und einem 
Teil MEK (Methylethylketon, Denaturierung). Reinigungsmittel, die 
nach DVGW VP 603 zertifi ziert sind, erfüllen diese Anforderungen.  

 Das Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittels ist dabei zu be-
achten. 

 Das Papier zur Reinigung muss sauber, unbenutzt, saugfähig, frei 
von Duftstoff en, nicht fasernd und uneingefärbt sein.  

3.2.2.  Reinigen der Heizelemente 
 Die Heizelemente sind vor jeder Schweißung mit Papier zu reini-
gen. Es dürfen keine Reste von Reinigungsmittel oder Papier auf 
dem Heizelement verbleiben. 

3.2.3.  Reinigen der Fügefl ächen 
 Vor der spanenden Bearbeitung der Fügefl ächen ist sicherzustel-
len, dass die benutzten Werkzeuge und die Werkstücke über den 
Schweißbereich hinaus sauber und fettfrei sind, ggf. ist mit einem 
Reinigungsmittel zu reinigen. 

 Die Bearbeitung der Verbindungsfl ächen muss unmittelbar vor 
Schweißbeginn erfolgen.  

 Eventuelle Späne sind ohne Berührungen der Fügefl ächen zu ent-
fernen.  

 Wird nach der spanenden Bearbeitung die Oberfl äche ver-
schmutzt, z. B. durch Berührungen mit den Händen, so müssen 
die Schweißfl ächen mit einem Reinigungsmittel behandelt wer-
den, wenn eine erneute spanende Bearbeitung verfahrenstech-
nisch nicht möglich ist. 

4.  Heizelementstumpfschweißen
4.1.  Heizelementstumpfschweißen von Rohren, Rohrlei- 
 tungsteilen und Tafeln 
4.1.1.  Verfahrensbeschreibung 
 Beim Heizelementstumpfschweißen werden die Verbindungsfl ä-
chen der zu schweißenden Teile am Heizelement unter Druck an-
geglichen (Angleichen), anschließend mit reduziertem Druck auf 
Schweißtemperatur erwärmt (Anwärmen) und nach Entfernung 
des Heizelementes (Umstellen) unter Druck zusammengefügt 
(Fügen). Bild 1 zeigt das Prinzip des Verfahrens. 

  Bild 1.  Prinzip des Heizelementstumpfschweißens am Beispiel 
Rohr. 

4.1.2.  Vorbereiten zum Schweißen 
 Vor Beginn der Schweißarbeiten ist die zum Schweißen notwen-
dige Heizelementtemperatur zu kontrollieren. Dies erfolgt zum 
Beispiel mit einem schnellanzeigenden Temperaturmessgerät ge-
eignet für Oberfl ächenmessungen mit einer Aufl agefl äche von ca. 
10 mm. Die Kontrollmessung muss innerhalb der dem Halbzeug 
entsprechenden Fläche des Heizelementes erfolgen. Damit sich 
ein thermisches Gleichgewicht einstellen kann, darf das Heizele-
ment frühestens 10 Minuten nach Erreichen der Solltemperatur 
eingesetzt werden. 

 Für optimale Schweißungen ist das Heizelement vor jeder 
Schweißung gemäß Abschnitt 3.2.2 zu reinigen. Die antiadhäsive 
Beschichtung oder Bespannung des Heizelementes muss im Ar-
beitsbereich unbeschädigt sein. 

 Für die einzusetzenden Maschinen müssen die jeweiligen Fü-
gekräfte bzw. Fügedrücke vorgegeben sein. Diese können sich 
z. B. auf Herstellerangaben, errechnete oder gemessene Werte
beziehen. Zusätzlich ist beim Rohrschweißen die bei langsamer
Bewegung des Werkstückes benötigte Bewegungskraft bzw. der
Bewegungsdruck am Anzeigeinstrument der Schweißmaschine
abzulesen und zu der vorher ermittelten Fügekraft bzw. zu dem
Fügedruck zu addieren. Elektronisch gesteuerte Maschinen –
möglichst mit Protokollierung – sind zu bevorzugen.

 Die Nennwanddicken der zu schweißenden Teile müssen im Fü-
gebereich übereinstimmen. 

 Rohre und Formstücke sind vor dem Einspannen in die Schweiß-
maschine axial auszurichten. Die leichte Längsbeweglichkeit des 
anzuschweißenden Teiles ist zum Beispiel durch verstellbare Rol-
lenböcke oder pendelnde Aufhängung sicherzustellen. 

 Die zu verbindenden Flächen sind unmittelbar vor dem Schwei-
ßen mit einem sauberen und fettfreien Werkzeug spanend zu be-
arbeiten, so dass sie im eingespannten Zustand planparallel sind. 
Zulässige Spaltbreite unter Angleichdruck siehe Tabelle 1. 

  Tabelle 1. Maximale Spaltbreite zwischen den bearbeiteten Schweißfl ächen.  

 Rohraußen  durchmesser 
 d 

[ mm ]

 Spaltbreite   

 [mm ]

 Tafelbreite   

 [mm ]
≤ 355 0,5

400 ... <  630 1,0 ≤ 1500
630 ... <  800 1,3 > 1500 ≤ 2000
800... ≤ 1000 1,5 > 2000 ≤ 2300

> 1000 2,0 > 2300 ≤ 3000
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